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Änderung des kantonalen Waldgesetzes (KWaG) 

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Rickenbacher, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung zur Teilrevision des kantonalen Waldge-
setzes Stellung nehmen zu können, dankt Ihnen die Regionalkonferenz Oberland-Ost (RKOO) 
bestens. 

Wald bildet einen wichtigen Bestandteil unserer Kulturlandschaft. Die Region unterstützt des-
halb eine nachhaltige Waldnutzung und die lokale und regionale Versorgung mit dem wertvollen 
und nachwachsenden Rohstoff Holz, setzt sich aber auch für eine offene und vielfältige weitere 
Nutzung des Waldes als Freizeit- und Erholungsraum ein, ohne übermässige Belastung des 
Ökosystems (Entwicklungsstrategie 2012). Die Waldbewirtschaftung selber ist aber nicht Auf-
gabe der RKOO. 

Als klar touristisch orientierte Region beschränken wir uns deshalb auf Aussagen, welche dies-
bezüglich Auswirkungen haben. 

Die Geschäftsleitung ist klar der Meinung, dass das kantonale Waldgesetz bezüglich Radfahren 
im Wald nicht geändert werden soll. Für unsere Region ist eine Verschärfung der bisherigen 
Regelung in Art. 22, Abs. 2 nicht notwendig und nicht sinnvoll, da das Velofahren und Moun-
tainbiken willkommene touristische Angebote in unserer Region bilden. Es sind uns zudem kei-
ne akuten Konflikte zwischen Bikern und anderen Waldbenutzenden auf nicht befestigten 
Waldwegen bekannt. Wo Konflikte vorhanden sind oder entstehen könnten, müssen diese ob-
jektbezogen beurteilt und gelöst werden. Eine pauschale "Verbannung" von Velofahrenden ist 
nicht korrekt und auch kaum vollziehbar. 

Wir beantragen deshalb, den Art. 22, Abs. 2 KWaG unverändert zu belassen. 

Zudem fordern wir ausdrücklich, dass im Falle einer Verschärfung der geltenden Regelung in 
Art. 22, Abs. 2 die bisherigen Velo- und Bikewege in unserer Region nicht in Frage gestellt wer-
den und ohne formellen Aufwand weiterhin so signalisiert bleiben und genutzt werden können. 
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Zu den übrigen Änderungen äussern wir uns nicht näher. 

In der Hoffnung, dass auch künftig velofahren und mountainbiken im Wald wie bis anhin mög-
lich bleiben, danken wir für die Berücksichtigung unserer Eingabe. 

Freundlich grüssen  

 
Peter Flück, Präsident 
Regionalkonferenz Oberland-Ost 

 
Stefan Schweizer, Geschäftsführer 
Regionalkonferenz Oberland−Ost 
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